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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C 172/2011

Urteil vom 15. November 2011
I. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Fonjallaz, Präsident,
Bundesrichter Aemisegger, Raselli, Merkli, Eusebio,
Gerichtsschreiberin Gerber.

Verfahrensbeteiligte
Einfache Gesellschaft Gebrüder X.________, bestehend aus:
1. X1.________,
2. X2.________,
3. X3.________,
Beschwerdeführer,
alle vertreten durch Rechtsanwalt Franz Schuler,

gegen

Alpiq Netz AG Gösgen,
Beschwerdegegnerin,

Bundesamt für Energie, Sektion Recht,
Postfach, 3003 Bern.

Gegenstand
Plangenehmigung Hochspannungsleitung Amsteg-Mettlen (Teilstrecke Mast Nr. 9528 bis und mit Mast Nr.
9538),

Beschwerde gegen das Urteil vom 8. März 2011 des Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung I.

Sachverhalt:

A.
Die Alpiq Netz AG Gösgen (vor dem 1. September 2009 Atel Netz AG; im Folgenden Alpiq) unterhält die seit
1948/1949 bestehende, auf 380 kV ausgelegte, doppelsträngige Hochspannungsleitung zwischen Amsteg und
Mettlen. Darauf befinden sich die 380-kV-Leitung Lavorgo-Mettlen sowie die 220-kV-Leitung Plattischachen-
Mettlen.
Weitgehend parallel dazu verläuft die ca. 10 Jahre jüngere doppelsträngige Hochspannungsleitung Göschenen-
Mettlen der CKW. Darauf befinden sich die 220-kV-Leitung Ingenbohl-Mettlen sowie die 220-kV-Leitung
Airolo-Mettlen.
Die Leitungstrassees trennen sich ab Mast Nr. 9534 (Alpiq) bzw. Mast Nr. 172 (CKW), enden aber beide im Un-
terwerk Mettlen. Um eine Kreuzung der Leitungstrassees zu vermeiden, vereinbarten die Alpiq und die CKW
1960 einen betrieblichen Trasseeabtausch (ab Mast Nr. 9535 [Alpiq]bzw. Mast Nr. 173 [CKW]bis Mettlen.

B.
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Die bestehende Freileitung der Alpiq ist einer fortschreitenden Korrosion ausgesetzt und muss totalsaniert wer-
den. Nach bereits erfolgter Sanierung anderer Teilstrecken in den Kantonen Uri und Luzern soll nun auch der
Teilabschnitt von Mast Nr. 9476 (Gemeinde Ingenbohl; Kanton Schwyz) bis und mit Mast Nr. 9546 (Gemein-
de Root, Kanton Luzern) saniert werden. Die bestehende Leitung soll vollständig abgebrochen und die alten
Masten durch neue höhere Masten ersetzt werden. Das Leitungstrassee bleibt (von wenigen, kleinräumigen
Ausnahmen abgesehen) gleich wie bei der bestehenden Leitung. Die Betriebsspannung und der thermische
Grenzstrom sollen nicht erhöht werden.
Im Dezember 2001 reichte die Alpiq das Plangenehmigungsgesuch ein. 2002 erfolgte eine erste öffentliche
Planauflage. 2003 wurde der Umweltverträglichkeitsbericht (mit Ergänzungen 2004) eingereicht und vom Bun-
desamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) beurteilt.
Da die geplante Freileitung z.T. innerhalb des Objekts Nr. 1606 ”Vierwaldstättersee mit Kernwald, Bürgen-
stock, Rigi” des Bundesinventars der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN) liegt,
wurde ein Gutachten der eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission (ENHK) eingeholt. Diese kam
am 18. Juli 2003 zum Ergebnis, dass die bestehende Hochspannungsleitung, die innerhalb des BLN-Objekts
parallel zur Hochspannungsleitung der CKW verläuft, die geschützte Landschaft schwerwiegend beeinträchtigt.
Bei der Totalsanierung würden alle Masten erhöht und erreichten Gesamthöhen von ca. 50 bis 70 m; damit neh-
me die Landschaftsbelastung noch zu. Angesichts des bestehenden Trassees, der Bündelung der Infrastrukturen
sowie der Bedeutung der Leitung stellte die ENHK deren Fortbestehen nicht grundsätzlich in Frage. Sie ver-
langte dagegen Ersatzmassnahmen zur Verbesserung der Landschaftssituation im BLN-Gebiet.

C.
Nach verschiedenen Projektergänzungen und Anpassungen erfolgte vom 28. Januar 2005 bis zum 28. Febru-
ar 2005 eine neue öffentliche Planauflage im Kanton Schwyz. Gegen das Projekt erhoben u.a. X1.________,
X2.________ und X3.________ (Einfache Gesellschaft Gebrüder X.________) Einsprache.
Am 19. März 2008 wurde der von den Einsprechern nicht bestrittene Leitungsabschnitt von Mast Nr. 9494 bis
und mit Mast Nr. 9527 genehmigt.
Am 10. Dezember 2007 reichte die Alpiq eine Trasseeoptimierung bezüglich des Leitungsabschnitts ein, in
welchem ihre Leitung nicht parallel zu jener der CKW verläuft (Masten Nrn. 9535-9546).

D.
Mit Verfügung vom 10. Dezember 2008 erteilte das Bundesamt für Energie (BFE) der Alpiq die Plangenehmi-
gung für die Sanierung der 380 kV-Leitung Amsteg-Mettlen, Teilstrecke Mast Nr. 9476 (Gemeinde Ingenbohl)
bis und mit Mast Nr. 9493 (Gemeinde Lauerz) sowie für die Teilstrecke Mast Nr. 9528 (Gemeinde Küssnacht
am Rigi; Schwyz) bis und mit Mast Nr. 9546 (Gemeinde Root; Luzern). Unter dem Titel ”Auflagen” (Ziff. 6)
findet sich in Ziff. 6.14 des Plangenehmigungsentscheids folgende Passage:
”Vorbehalt Verkabelungsstudie Hohle Gasse - Gribsch, Bezirk Küssnacht am Rigi
Die Gesuchstellerin ist verpflichtet für den Bereich zwischen der Hohlen Gasse und Gribsch im Bezirk Küss-
nacht ein Projekt mit einer Kabelleitung zu erarbeiten und neu einzureichen, wenn eine durch den Bezirk
Küssnacht in Auftrag gegebene Kabelstudie für den oben genannten Bereich zu dem Schluss kommt, dass eine
Kabelleitung auf der genannten Strecke machbar und verhältnismässig ist.”

E.
Dagegen erhoben die Mitglieder der Einfachen Gesellschaft Gebrüder X.________ am 23. Januar 2009 Be-
schwerde beim Bundesverwaltungsgericht (Verfahren A-543/2009). Sie beantragten, der Plangenehmigungs-
entscheid sei als nichtig zu erklären, eventuell aufzuheben und die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Eventualiter sei die Plangenehmigung für die Teilstrecke Mast Nr. 9528 bis Kantonsgrenze Schwyz/Luzern (d.h.
bis einschliesslich Mast Nr. 9538) zu verweigern. Subeventuell sei für die Teilstrecke Hohle Gasse-Talgüet-
li/Bürgenstock eine Verlegung oder Verkabelung der geplanten Leitung, eventuell eine Zusammenlegung mit
der CKW-Leitung, anzuordnen.
Gegen den Plangenehmigungsentscheid erhoben auch die Gemeinde Lauerz (A-438/2009) und Y.________
(A-454/2009) Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht.
Dieses vereinigte die Verfahren und hiess am 8. März 2011 die Beschwerden der Gemeinde Lauerz und
Y.________s bezüglich der Leitungsführung von Masten Nrn. 9482/9483 bis Mast Nr. 9493 teilweise gut. Es
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hob die Plangenehmigung insoweit auf und wies die Sache zum weiteren Vorgehen im Sinne der Erwägungen
an das BFE zurück.
Die Beschwerde der Einfachen Gesellschaft Gebrüder X.________ wies es ab, soweit es darauf eintrat. Das
Bundesverwaltungsgericht ging davon aus, dass die endgültige Leitungsführung im Abschnitt von Masten Nrn.
9529/9530 bis Mast Nr. 9534 noch nicht genehmigt worden sei. Auf die Beschwerde der Gebrüder X.________
betreffend diesen Leitungsabschnitt sei daher zurzeit nicht einzutreten.

F.
Dagegen haben die Gebrüder X.________ am 9. April 2011 Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegen-
heiten ans Bundesgericht erhoben. Sie beantragen, das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts sei in Bezug auf
Disp.-Ziff. 3, 6, 7 und 8 (soweit die Beschwerdeführer betreffend) aufzuheben und die Sache zur Neubeurtei-
lung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Eventuell sei direkt auf Gutheissung der vorinstanzlichen Beschwer-
deanträge vom 23. Januar 2009 in der Sache zu erkennen.

G.
Die Alpiq und das BFE beantragen die Abweisung der Beschwerde. Das Bundesverwaltungsgericht hat auf
eine Vernehmlassung verzichtet. Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) verweist auf seine vorinstanzlichen Ver-
nehmlassungen, für den Fall, dass das Bundesgericht die Legitimation der Beschwerdeführer bejahe.
Im weiteren Schriftenwechsel halten die Beteiligten an ihren Anträgen fest.

H.
Mit Verfügung vom 25. Juli 2011 wurde der Beschwerde teilweise die aufschiebende Wirkung erteilt.

Erwägungen:

1.
Der angefochtene Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts ist ein Zwischenentscheid i.S.v. Art. 93 BGG,
soweit er die Sache an das BFE zurückweist (bezüglich der Leitungsführung von Masten Nrn. 9482/ 9483
bis Mast Nr. 9493). Im Übrigen, d.h. soweit das Bundesverwaltungsgericht auf die Beschwerde der Gebrüder
X.________ nicht eintritt bzw. diese abweist (betreffend die Leitungsführung von Mast Nr. 9528 bis Mast Nr.
9538), liegt dagegen ein (Teil-)Endentscheid vor, der mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenhei-
ten vor Bundesgericht angefochten werden kann (Art. 82 ff. i.V.m. Art. 90 f. BGG).

1.1 Näher zu prüfen ist die Legitimation der Beschwerdeführer.
Diese sind Eigentümer der Grundstücke Kat.-Nrn. 2212 und 2218 in Küssnacht, die von der geplanten Leitung
(zwischen Masten Nrn. 9531 und 9532) überspannt werden sollen. Allerdings ging das Bundesverwaltungs-
gericht davon aus, dass die endgültige Leitungsführung im Bereich der beschwerdeführerischen Grundstücke
noch nicht feststehe und noch nicht genehmigt worden sei: Die ”Auflage” in Ziff. 6.14 des Plangenehmi-
gungsentscheids stelle ihrem Sinn und Zweck nach eine Suspensivbedingung dar, weil die Leitungsführung
im Abschnitt zwischen der Hohlen Gasse und Gribsch (von Masten Nrn. 9529/9530 bis Mast Nr. 9534) von
einem künftigen ungewissen Ereignis, nämlich dem Resultat der Kabelstudie, abhängig gemacht werde. Die
Beschwerdeführer seien deshalb, soweit sie die Leitungsführung im betreffenden Teilabschnitt beanstandeten,
nicht in ihren schutzwürdigen Interessen berührt.
Eine Suspensivbedingung setzt als Nebenbestimmung zu einer Verfügung voraus, dass bereits eine Plangeneh-
migung vorliegt, deren Wirkung aufgeschoben wird. Da die Beschwerdefrist ab der Eröffnung der Plangeneh-
migung läuft und nicht ab Bedingungseintritt, droht den Beschwerdeführern ein Rechtsverlust, wenn sie bis
zum Eintritt der Suspensivbedingung zuwarten würden. Anders wäre die Situation, wenn noch gar keine Ge-
nehmigung für den fraglichen Abschnitt vorliegen würde. In diesem Fall müsste das BFE nach Abschluss der
Kabelstudie einen neuen Plangenehmigungsentscheid treffen, der dann von den Beschwerdeführern angefoch-
ten werden könnte.
Von welchen der beiden Hypothesen das Bundesverwaltungsgericht ausgeht, ist unklar. Die Beschwerdeführer
weisen zu Recht darauf hin, dass die bei den Akten liegenden Gesuchspläne auch für den fraglichen Abschnitt
allesamt den Genehmigungsstempel tragen. Das BFE vertritt denn auch in seiner Vernehmlassung vor Bundes-
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gericht weiterhin die Auffassung, dass die Freileitung im Abschnitt Hohle Gasse und Gribsch definitiv bewilligt
worden sei und der Vorbehalt in Ziff. 6.14 lediglich ein allfälliges zukünftiges Verkabelungsprojekt betreffe.
Anders als für den Abschnitt Lauerz erfolgte für den Abschnitt Küssnacht keine Rückweisung an das BFE zur
Abklärung einer Kabelvariante. Die in Ziff. 6.14 der Plangenehmigung erwähnte Kabelstudie soll vom Bezirk
Küssnacht durchgeführt werden, der jedoch am vorinstanzlichen Verfahren nicht beteiligt war. Es ist deshalb
unklar, ob den Beschwerdeführern im Rahmen dieser Kabelstudie Parteirechte zustehen. Ungewiss ist auch, ob
bei negativem Ausgang der Studie nochmals eine anfechtbare Verfügung des BFE ergehen wird, welche die Be-
schwerdeführer anfechten könnten. Unter diesen Umständen haben die Beschwerdeführer ein schutzwürdiges
Interesse daran, Rechtssicherheit zu erlangen und auszuschliessen, dass ihnen jetzt oder in Zukunft ein Nachteil
aus der vorliegend streitigen Plangenehmigung entsteht.
Die Beschwerdebefugnis ist daher zu bejahen und auf die Beschwerde ist einzutreten.

1.2 Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht kann insbesondere
die Verletzung von Bundesrecht - einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens - gerügt wer-
den (Art. 95 lit. a BGG). Das Bundesgericht wendet das Bundesrecht (mit Ausnahme der Grundrechte) von
Amtes wegen an (Art. 106 BGG). Es ist daher nicht an die Begründung der Parteien gebunden, sondern kann
die Beschwerde auch aus anderen als den geltend gemachten Gründen gutheissen oder den Entscheid mit einer
Begründung bestätigen, die von jener der Vorinstanz abweicht (BGE 133 II 249 E. 1.4.1 S. 254 mit Hinweis).
Das Bundesgericht ist dagegen an den von der Vorinstanz festgestellten Sachverhalt gebunden, soweit dieser
nicht offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 BGG beruht (Art.
105 und Art. 97 Abs. 1 BGG).

2.
Zunächst sind die Rügen im Zusammenhang mit dem Vorbehalt der Kabelstudie in Ziff. 6.14 zu prüfen.

2.1 Die Beschwerdeführer rügen eine Verletzung des rechtlichen Gehörs und der Begründungspflicht. Das Bun-
desverwaltungsgerichts sei, für alle Parteien überraschend, zum Ergebnis gekommen, die umstrittene Auflage
Nr. 6.14 sei eine Suspensivbedingung und die angefochtene Plangenehmigung sei im Abschnitt von Mast Nr.
9529 bis Mast Nr. 9534 als Noch-Nicht-Genehmigung zu deuten. Zu dieser überraschenden Rechtsanwendung
hätten sich die Parteien nicht äussern können. Dies verletze das rechtlichen Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV; Art.
29 VwVG [SR 172.021]). Das Bundesverwaltungsgericht begnüge sich zudem mit einer blossen Behauptung,
ohne seine Rechtsauffassung näher zu begründen.
Das Vorgehen der Vorinstanz, auf ihre Beschwerde ”zurzeit” nicht einzutreten, schneide den Beschwerde-
führern den Rechtsweg ab, unter Verletzung von Art. 6 Ziff. 1 und Art. 13 EMRK, Art. 29 und 29a BV sowie
der Rechtsschutzgarantien und Verfahrensbestimmungen von Art. 5, 44 und 49 VwVG (SR 172.021) sowie
Art. 23 des Bundesgesetzes vom 24. Juni 1902 betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen
(Elektrizitätsgesetz, EleG; SR 734.0).
Die Beschwerdeführer sind der Auffassung, Disp.-Ziff. 6.14 sei eine Auflage und keine Suspensivbedingung.
Eventualiter machen sie geltend, dass auch die Anordnung einer Suspensivbedingung die Anfechtung nicht aus-
schliessen würde: Werde eine Bewilligung mit einer aufschiebenden Bedingung erteilt, heisse dies nicht, dass
noch keine Bewilligung vorliege, sondern lediglich, dass von dieser bis zum Bedingungseintritt noch kein Ge-
brauch gemacht werden dürfe. Für die Beschwerdeführer bestehe später keine Interventionsmöglichkeit mehr.

2.2 Das BFE führt in seiner Vernehmlassung aus, es sei aufgrund einer Interessenabwägung zum Ergebnis
gekommen, dass für das vorliegende Projekt weder eine Gesamt- noch eine Teilverkabelung verhältnismässig
wäre und habe deshalb die Plangenehmigung für die gesamte Strecke als Freileitung erteilt. Dies ergebe sich
eindeutig aus Disp.-Ziff. 1 des Plangenehmigungsentscheids. Das Bundesamt geht davon aus, dass es die Plan-
genehmigung - als Polizeibewilligung - erteilen müsse, sofern das Projekt die gesetzlichen Anforderungen
erfülle. Mit der Auflage in Ziff. 6.14 sei die Alpiq lediglich dazu verpflichtet worden, ein Verkabelungsprojekt
auszuarbeiten, sofern die Machbarkeitsstudie des Bezirks Küssnacht positiv ausfalle. Das BFE habe es explizit
den Parteien überlassen wollen, ob diese eine solche Studie ausarbeiten wollten oder nicht. Gegebenenfalls
müsse die Alpiq nachträglich die Freileitung auf der betroffenen Teilstrecke durch eine Kabelleitung ersetzen.
Dieses Risiko von zusätzlichen Investitionen werde aber angesichts der dringenden Notwendigkeit der hier zur
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Diskussion stehenden Sanierung der bestehenden Leitung bewusst in Kauf genommen.

2.3 Tatsächlich ergibt sich aus Disp.-Ziff. 1 des Plangenehmigungsentscheids wie aus den genehmigten Plan-
unterlagen, dass das BFE die Plangenehmigung für die gesamte Strecke erteilt hat, und zwar in Form einer
Freileitung. In den Erwägungen des Plangenehmigungsentscheids (E. 2.9) wird festgehalten, dass über die
Durchführung einer Verkabelungsstudie im Bereich Hohle Gasse bis Gribsch noch nicht entschieden sei, dass
jedoch aufgrund der Dringlichkeit der Sanierung der Leitung mit dem Plangenehmigungsentscheid nicht mehr
zugewartet werden könne. Falls eine solche Verkabelungsstudie gemacht werde und diese zum Schluss komme,
dass eine Verkabelung im genannten Bereich verhältnismässig sei, werde die Gesuchstellerin dazu verpflichtet,
ein entsprechendes Projekt auszuarbeiten und vorzulegen.
Aus Dispositiv und Erwägungen der Plangenehmigung ergibt sich somit eindeutig, dass die Plangenehmigung
auch im Bereich Hohle Gasse bis Gribsch erteilt wurde, allerdings mit der Auflage, bei positivem Ausgang
der Machbarkeitsstudie ein Gesuch für eine Teilverkabelung auszuarbeiten. Die Auffassung des Bundesverwal-
tungsgerichts, es liege noch gar keine Genehmigung im Bereich der Grundstücke der Beschwerdeführer vor,
trifft somit nicht zu. Das Bundesverwaltungsgericht hätte daher auf die Beschwerde auch für diesen Teilab-
schnitt eintreten müssen.

2.4 Allerdings ist dem Bundesverwaltungsgericht insofern zuzustimmen, als das BFE keine Plangenehmigung
für den fraglichen Teilabschnitt hätte erteilen dürfen. Die Erwägungen im Genehmigungsentscheid und die Auf-
lage Ziff. 6.14 zeigen, dass das BFE eine Teilverkabelung im Bereich Hohle Gasse bis Gribsch für prüfenswert
hielt, insbesondere wegen der Nähe zum historischen Verkehrsweg (IVS-Objekt) ”Hohle Gasse”. Die Mach-
barkeit und Verhältnismässigkeit dieser Teilverkabelung hätte deshalb im Plangenehmigungsverfahren selbst
geprüft werden müssen. Hierfür hätte das BFE (und nicht der Bezirk Küssnacht) die nötigen Studien anordnen
müssen, unter Wahrung der Parteirechte aller Beteiligten.
Die Rechtsauffassung des BFE, wonach es sich bei der Plangenehmigung um eine Polizeibewilligung handle,
trifft nicht zu. Hierfür kann auf den Entscheid 1C 560/2010 vom 14. Juli 2011 E. 7 verwiesen werden. Die Plan-
genehmigung für eine Starkstromleitung setzt eine umfassende Interessenabwägung voraus. In diesem Rahmen
ist auch zu prüfen, ob es bessere, für die Landschaft schonendere Alternativen gibt. Die Gesetzeskonformität
des Gesuchs kann daher nicht isoliert geprüft werden, sondern immer nur mit Blick auf die bestehenden Alter-
nativen. Dazu gehören neben Varianten des Leitungstrassees auch die Erdverlegung der Starkstromleitung in
einer Kabelanlage (BGE 137 II 266 E. 4 S. 274 ff.).
Zwar erscheint das Anliegen des BFE berechtigt, die als dringlich erachtete Sanierung der Gesamtstrecke nicht
bis zum Abschluss der Verkabelungsstudie für einen kurzen Abschnitt zu verzögern. Diesem Anliegen hätte
jedoch durch die Erteilung von Teilgenehmigungen Rechnung getragen werden können. Für die Strecke Hohle
Gasse bis Gribsch können notfalls provisorische Massnahmen angeordnet werden, um die Versorgungssicher-
heit bis zum definitiven Plangenehmigungsentscheid zu gewährleisten. Dagegen ist es unzulässig, die Freilei-
tung auf dieser Teilstrecke bereits definitiv zu bewilligen und die Prüfung der Kabelvariante den Parteien bzw.
dem (am Plangenehmigungsverfahren gar nicht beteiligten) Bezirk Küssnacht zu überlassen.

2.5 Nach dem Gesagten hätte das Bundesverwaltungsgericht die Plangenehmigung zumindest für die Teil-
strecke zwischen Masten Nrn. 9529/9530 und Mast Nr. 9534 aufheben und zur Prüfung der Teilverkabelung
an das BFE zurückweisen müssen. Es erscheint daher nicht zweckmässig, die Sache (wie von den Beschwer-
deführern beantragt) an das Bundesverwaltungsgericht zurückzuweisen. Vielmehr dient es der Verfahrensbe-
schleunigung, die Sache direkt an das BFE zurückzuweisen, damit dieses die notwendigen Abklärungen so
schnell wie möglich vornehmen und anschliessend über die streitige Linienführung entscheiden kann.
Aus prozessökonomischen Gründen rechtfertigt es sich, auch auf die materiellen Rügen der Beschwerdeführer
betreffend nichtionisierende Strahlung (unten, E. 3) und Sachplandefizit (unten, E. 4) einzutreten. Die Be-
schwerdeführer machen zwar geltend, durch dieses Vorgehen gehe ihnen eine Instanz verloren. Dies trifft
aber für die Sachplan-Rüge nicht zu, auf welche die Vorinstanz eingetreten ist (vgl. E. 21 des angefochtenen
Entscheids). Auf die umweltschutzrechtlichen Rügen der Beschwerdeführer ist das Bundesverwaltungsgericht
zwar nicht eingetreten (vgl. E. 12.2); es behandelte jedoch die entsprechenden Rügen der übrigen Beschwer-
deführer (betr. den Leitungsabschnitt Lauerz) und wies diese ab (E. 12 - 14 des angefochtenen Entscheids).
Insofern ist davon auszugehen, dass es auch die Rügen der Beschwerdeführer im Falle einer Rückweisung mit



BGer · 1C_172/2011 · Ökologisches Gleichgewicht · S. 6

gleichlautender Begründung abweisen würde. Eine Rückweisung würde daher das Verfahren nur unnötig ver-
zögern.

3.
Die Beschwerdeführer rügen eine Verletzung der Verordnung vom 23. Dezember 1999 über den Schutz vor
nichtionisierender Strahlung (NISV; SR 814.710), weil der für neue Anlagen geltende Anlagegrenzwert für den
Effektivwert der magnetischen Flussdichte von 1 µT (Zi f f .14und15Abs.1Anh.1NISV )anzahlreichenOrtenmitemp f indlicherNutzung(OMEN)imBezirkKüssnachtnichteingehaltenwerde.

3.1DasBFEging, inÜbereinstimmungmitdemBAFU,davonaus,dassdieStrecke,au f derdieAl piq−LeitungparallelzurbestehendenLeitungderCKWverläu f t,nichtalsneue,sondernalsÄnderungeineraltenAnlagezuquali f izierensei.IndiesemBereichgältenbeideLeitungenzusammenalseineAnlagei.S.v.Zi f f .12Abs.4Anh.1NISV.WerdenureinevonzweiparallelenLeitungenersetzt,seidiesalsblosseÄnderungderLeiterordnungundnichtalsErrichtungeinerNeuanlagezubetrachten.DementsprechendmüsstenauchnurdieAn f orderungenandieÄnderungalterAnlagengemässArt.9NISVeingehaltenwerden.ErstbeieinemspäterenErsatzderzweitenLeitungwerdezuprü f ensein,obvoneinemTotalersatzderLeitungauszugehensei.

3.2DasBundesverwaltungsgerichtbestätigtedieseRechtsau f f assung.Esberücksichtigtedieam1.September2009inKra f tgetreteneÄnderungderNISV (AS20093565),dieauchau f hängigeVer f ahrenanzuwendensei.InZi f f .12Abs.4−
6Anh.1NISV seiderAnlagebegri f f präzisiertworden.DanachseienzweiLeitungenalseineAnlagezubetrachten,wennsichihreNahbereiche,d.h.derRaum, indemdievonderLeitungalleinerzeugtemagnetischeFlussdichtedenAnlagegrenzwertüberschreitet,berührenoderüberlappen.DiesseivorliegendimBereichvonMastNr.9476bisMastNr.9493undvonMastNr.9528bisMastNr.9534derFall(vgl.ErgänzungenzumUV BBeilage2).DerErsatzeinervonzweiparallelenLeitungengeltegemässZi f f .2.6.1derVollzugshil f edesBAFU(Hochspannungsleitungen,Entwur f zurErprobungvomJuni2007)alsblosseÄnderungderLeiteranordnungundnichtalsErrichtungeinerNeuanlage.DieseVollzugspraxisseimitdemWortlautvonZi f f .12Abs.8Anh.1NISV n.F.( f rüher :
Abs.6)durchausvereinbar.ImErläuterndenBerichtzurNISV (S.12)werdezwarau f denFall parallelerLeitungennichteingegangen;eineNeuanlagewerdeabernur f ürdenFalldesvollständigenErsatzeseineraltenAnlageangenommen.Diesspreche
da f ür, imFalleeinerauszweiLeitungenbestehendenAnlageerstbeiErsatzderzweitenLeitungeineneueAnlagezube jahen.
FürdieÄnderungeineraltenAnlagegeltezunächstArt.13NISV,wonachderImmissionsgrenzwertüberalleingehaltenwerdenmuss,wosichMenschenau f haltenkönnen.Zusätzlichdür f ediemagnetischeFlussdichtebzw.dieelektrischeFeldstärkeanOrtenmitemp f indlicherNutzung,andenenderAnlagegrenzwertvorderÄnderungbereitsüberschrittenwar,nichtzunehmen(Art.9Abs.1lit.aNISV );andiesenOrtenmüsseaber jeden f allsdiePhasenbelegungderLeitungoptimiertwerden(Zi f f .16Abs.1Anh.1NISV ).AnallenanderenOrtenmitemp f indlicherNutzungdür f ederAnlagegrenzwertnachAnhang1nichtüberschrittenwerden(Art.9Abs.1lit.bNISV ).DieseAn f orderungenseienvorliegender f üllt.

3.3DieBeschwerde f ührerhaltendieseAuslegung f ürunhaltbar.SiehabedieabsurdeKonsequenz,dassparallelverlau f endeLeitungen f ortlau f endabgebrochenundzeitlichunbeschränktdurchmächtigereersetztwerdenkönnten,ohnedass jemalsau fVorliegeneinerNeuanlagezuerkennensei.Gehemandagegendavonaus,dass jeden f allsnachErsatzderzweitenparallelverlau f endenLeitungeineNeuanlagevorliege,seiungewiss,waszudiesemZeit punktmitderzuerstersetztenLeitunggeschehensolle :
Müssediesenachträglichverboten,verlegt,abgebrochenoderverkabeltwerden?SelbstunterderAnnahme,dassderErstbauendebeiderBeurteilungdeszweitenBauvorhabenskeinenBestandesschutzgeniesse,seiesunsinnig,denZeit punktderGesamtbeurteilungau f denZeit punktderEinreichungdeszweitenBaugesuchshinauszuzögern.DieswidersprechenichtnurderLogik,sondernauchdemumweltrechtlichenFrühzeitigkeits−
undVorsorgeprinzipsowiederProzessökonomie.DieBeschwerde f ührervermuten,dassinabsehbarerZeitauchdieCKW −
Leitungersetztwerdenmüsseundwer f enBetreibernundBehörden′′Salami−Taktik′′vor.ZudemseidemnächstmiteinerSpannungserhöhungzurechnen.
DieBeschwerde f ührerbetonen,dieStarkstromleitungseialseinheitlicheAnlageausgeschriebenworden.InnerhalbdeszubewilligendenAbschnittsmüssesiedeshalbeinheitlichundnachgleichenGrundsätzenbeurteiltwerden.Esseiunzulässig,siebisMastNr.9534alsblosseÄnderungundabMastNr.9535alsNeubauzubetrachten.
NachAu f f assungderBeschwerde f ührerhatdieFrage,wiedieStrahlungvonzweiodermehrerenAnlagenzuberechnensei,nichtsmitderFragezutun,obdiestreitbetro f f eneHochspannungsleitungeinegeänderteodereineneueAnlagedarstellt.Art.9Abs.1lit.aNISV wolledenBesitzstandschützen.DieseRatioent f alle jedoch,wenn−
wievorliegend−dasVorhandenevollständigent f erntunddurchetwasvölligNeuesersetztwerde.HochspannungsleitungenhätteneineLebensdauervon50−
70Jahren.DerbestehendeZustandwerdesomitau f JahrzehntehinausperpetuiertunddergesetzlichangestrebteZustandnieerreicht.
SchliesslichrügendieBeschwerde f ührer,dassselbstdas(beiÄnderungeinerAltanlagegeltende)GebotderPhasenoptimierungnichter f ülltwerdenkönne,weildieCKW (alsEigentümerinderparallelenLeitungundalsMitbenützerinderstreitigenLeitung)amPlangenehmigungsver f ahrennichtbeteiligtwordensei.

3.4NachderLegalde f initioninArt.3NISV geltenAnlagenalsalt,wennderEntscheid,derdieBauarbeitenoderdieAu f nahmedesBetriebsermöglicht,beiInkra f ttretenderVerordnung(am1.Februar2000)rechtskrä f tigwar(Abs.1).AnlagengeltennachAbs.2alsneu,wenn :

′′a.derEntscheid,derdieBauarbeitenoderdieAu f nahmedesBetriebsermöglicht,beiInkra f ttretenderVerordnungnochnichtrechtskrä f tigwar
b.sieaneinenanderenStandortverlegtwerdenoder
c.sieambisherigenStandortersetztwerden;davonausgenommensindEisenbahnenundStrassenbahnen(Anh.IZi f f .5).′′

InderVollzugshil f edesBAFU(a.a.O.,Zi f f .2.5.1S.21)wirdausge f ührt,HintergrunddieserBestimmungseidieAbsicht,ÜberschreitungendesAnlagegrenzwerts,diebeialtenLeitungenzulässigseien,nichtau f Dauerweiterbestehenzulassen.SolcheÜberschreitungensolltendannbehobenwerden,wenndiestechnischmöglichundwirtscha f tlichtragbarsei.DiesseinachAu f f assungdesVerordnungsgebersdannderFall,wenneinAbschnitteinerLeitungohnehinersetztoderverlegtwerdenmüsse.WerdenureinkurzerLeitungsabschnittverlegtoderersetzt,dannerhaltenurdieserAbschnittdenStatuseinerneuenAnlage,nichtauchdieanschliessendenLeitungsabschnitte,beidenenkeineAnpassungennötigseien.
DiebestehendeFreileitungAmsteg−Mettlensollvollständigersetztwerden,weshalbgrundsätzlichvoneinerneuenAnlagei.S.v.Art.3Abs.2lit.cNISVauszugehenist.Zuprü f enistallerdings,obdiesauch f ürdieStreckegilt, inderdieAl piq−
LeitungparallelzurCKW −Leitungverläu f t.

3.5Zi f f .12Abs.4Anh.1NISVenthältden f ürdievorsorglicheEmissionsbegrenzunggemässAnh.1massgeblichenAnlagebegri f f :
Danachum f assteineAnlageinnerhalbeineszubeurteilendenAbschnittesalleLeitungen,dieineinemengenräumlichenZusammenhangstehen.DieseBestimmungträgtderTatsacheRechnung,dasssichdieelektrischenundmagnetischenFeldervonnahebeieinanderliegendenFreileitungenmitLeitungssträngengleicherFrequenzgegenseitigbeein f lussen :
JenachderBelegungderPhasenkönnensiesichverstärkenoder(teilweise)kompensieren(vgl.Vollzugshil f eHochspannungsleitungen,Zi f f .8.4.1).
DieseBestimmungwurdemitÄnderungvom1.Juli2009(inKra f tseit1.Sept.2009)wie f olgt präzisiert : IneinemengenräumlichenZusammenhangstehenzweiLeitungen,wennsichihreNahbereicheberührenoderüberlappen(Abs.5),wobeiderNahbereicheinerLeitungalsderRaumde f iniertwird, indemdievonderLeitungalleinerzeugtemagnetischeFlussdichtedenAnlagegrenzwertüberschreitet(Abs.6).
NeueumweltrechtlicheNormensindgrundsätzlichso f ort,au f allenochnichtletztinstanzlichabgeschlossenenVer f ahrenanwendbar(BGE135II384E.2.3S.390;125II591E.5e/aaS.598mitHinweisen).Diessprichtda f ür,auchdieneueFassungvonZi f f .12Anh.1NISV nochimRechtsmittelver f ahrenanzuwenden.ImÜbrigenentsprichtsiederschonzuvorvondenVollzugsbehördenpraktiziertenAuslegungvonZi f f .12Abs.4Anh.1NISV (vgl.Vollzugshil f eHochspannungsleitungenZi f f .2.1.3).

3.6BildenzweiLeitungen(hier : Al piq−undCKW −Leitung)gemeinsameineAnlagei.S.v.Anh.1NISV,erscheintesgrundsätzlichrichtig,denErsatzeinerderbeidenLeitungenalsÄnderungdergemeinsamenAnlagezubetrachten(indiesemSinnebereitsUrteil1C40/2007vom6.November2007E.7.4, in :
URP2008S.354;RDAF2009IS.531zuranalogenSituationbeiMobil f unkanlagen).GleichzeitigstelltderErsatzdereinenLeitungdieersteEtappedesTotalersatzesderGesamtanlagedar(soschondasBAFUinseinerStellungnahmevom3.Juli2009S.7oben).
EntgegenderAu f f assungderVorinstanzenhatdiesabernichtzurFolge,dasserstimZeit punktdesErsatzesderCKW −
LeitungdieAnlagegrenzwerteeinzuhaltensind.

3.7DieAnlagegrenzwertederNISV konkretisierendasVorsorgeprinzipgemässArt.11Abs.2USG.DanachsinddieEmissionenunabhängigvonderbestehendenUmweltbelastung, imRahmenderVorsorge,soweitzubegrenzen,alsdiestechnischundbetrieblichmöglichundwirtscha f tlichtragbarist.BestehendeAnlagen,diedenVorschri f tendesUmweltschutzrechtsnichtgenügen,müssensaniertwerden,wobeiderBundesratVorschri f tenüberdieAnlagen,denUm f angderzutre f f endenMassnahmen,dieFristenunddasVer f ahrenerlässt(Art.16Abs.1und2USG).Sanierungsbedür f tigeAnlagendür f engemässArt.18Abs.1USGnurumgebautodererweitertwerden,wennsiegleichzeitigsaniertwerden.
Art.9Abs.1lit.aNISV siehtallerdingsimFallederÄnderungeineraltenAnlagei.S.v.Anh.1nureinVerschlechterungsverbotvor :
DiemagnetischeFlussdichtebzw.dieelektrischeFeldstärkedar f anOrtenmitemp f indlicherNutzung,andenenderAnlagegrenzwertvorderÄnderungbereitsüberschrittenwar,nichtzunehmen.Fürbestehende(nichtgeänderte)AnlagenschreibtZi f f .16Anh.1NISValseinzigeSanierungsmassnahmedieOptimierungderPhasenbelegungvor.
3.7.1ImUrteil1A.184/2003vom9.Juni2004E.4(in :URP2004S.606;Pra2005Nr.4S.30;RDAF2005IS.614)prü f tedasBundesgerichtdieGesetzmässigkeitvonZi f f .16Anh.1NISV.EshieltdieRegelungdesBundesrats,dieSanierungbestehenderLeitungenau f einetechnischundbetrieblichmöglicheundwirtscha f tlichzumutbareMassnahme−
dieOptimierungderPhasenbelegung− zubeschränken,grundsätzlich f ürsinnvoll,umlangwierigeSanierungs−
undRechtsmittelver f ahrenmitunsicheremAusgangzuvermeiden.DieseRegelunghabedenVorteil,dasssämtlichebestehendenHochspannungsleitungeninnertkurzerFristsaniertwerdenkönnten.DadurchkönnelandesweitschonwenigeJahrenachInkra f ttretenderNISVeineSenkungdernichtionisierendenStrahlungvonHochspannungsleitungenerzieltwerden,wennauchnichtüberallau f dastie f eNiveaudesAnlagegrenzwertes.
AllerdingshieltdasBundesgericht f est,dassZi f f .16Anh.1NISV −wiealleBestimmungenderNISVundihrerAnhänge−
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imLichtederGrundsätzedesUSGausgelegtundangewandtwerdenmüsse.DieRegelungdür f enichtdazu f ühren,dassbestehendeHochspannungsleitungenüberJahrzehntehinwegweiterbetriebenundsogarmodi f iziertwerdenkönnten,ohnedass jeauchnurgeprü f twerde,obesweiterewirtscha f tlichzumutbareMassnahmenzurvorsorglichenEmissionsbegrenzunggebe.DasBundesgerichtdeutetean,dassdieinZi f f .16Anh.1NISVenthaltenePrivilegierungvonAltanlagenmöglicherweisezeitlichbe f ristetwerdenmüsste.Jeden f allsaberseieineweitergehendePrü f ungemissionsbegrenzenderMassnahmenbeieinerwesentlichenÄnderungderAnlagegemässArt.18USGgeboten(E.4.6).
DieshatzurFolge,dasssichdieGenehmigungsbehörde jeden f allsbeieinerwesentlichenÄnderungderAnlagenichtmitdemVerschlechterungsverbotgemässArt.9Abs.1lit.aNISVundderOptimierungderPhasenbelegung(Zi f f .16Anh.1NISV )begnügendar f .
3.7.2AuchinderLiteraturwirddieAu f f assungvertreten,Art.9NISV müsseimLichtevonArt.18USGausgelegtwerden.
FürBEAT RICEWAGNERPFEIFFER(UmweltrechtI,3.Au f l.,Rz.618S.211 f .)ergibtsichausArt.18Abs.1USGbeieinerwesentlichenÄnderungeinersanierungsbedür f tigenAnlagegrundsätzlichdieP f lichtzurEinhaltungderAnlagegrenzwerte.ZwarseienErleichterungennachArt.18Abs.2USGnichtvonvornhereinausgeschlossen, jedochsollteimFallederBewilligungeinerwesentlichenÄnderungderWiderru f bishergewährterErleichterungeneigentlichdieRegelbilden.
ANDRSCHRADE/HEIDIWIEST NER(USG−Kommentar,N36zuArt.18)halten f est,dassArt.9Abs.1lit.aNISV lediglicheinVerschlechterungsverbotenthalte.Art.18USGwolleabermehrerreichen :
DieBestimmungseheeinegleichzeitigeSanierungvorundlasseErleichterungenkaummehrzu.BeiderwesentlichenÄnderungeinersanierungsbedür f tigenAnlagegenügeesdeshalbnicht,nurdenbisherigenZustandbeizubehalten,sondernseiinderRegelderAnlagegrenzwerteinzuhalten.
AuchREGULAHUNGER(DieSanierungsp f lichtimUmweltschutz−undimGewässerschutzgesetz,Diss.Zürich2010,S.115)gehtdavonaus,dassArt.9NISV nurau f Anlagenanwendbarsei,dienichtwesentlichverändertwerden.BeieinerwesentlichenÄnderungseihingegenderAnlagegrenzwerteinzuhalten.
3.7.3WirdeinevonzweiparallelenFreileitungen,diegemeinsameineAnlagei.S.v.Zi f f .12Anh.1NISV bilden,au f einemgrösserenAbschnittvollständigersetzt, liegt jeden f allseinewesentlicheÄnderungi.S.v.Art.18USGvor.DieswurdeauchvondenVorinstanzensogesehen,welchedieÄnderungalsUV P−
p f lichtigerachteten(Art.2Abs.1derVerordnungvom19.Oktober1988überdieUmweltverträglichkeitsprü f ung(UV PV ;SR814.011).
EinewesentlicheÄnderungderAnlagelöstgemässArt.18Abs.1USGdieSanierungsp f lichtaus.Dieseum f asstgrundsätzlichdiegesamteAnlage,d.h.eswirdnichtzwischenaltenundneuenAnlageteilenunterschieden(SCHRADE/WIEST NER,a.a.O.,Rz.31).ZielderSanierungistes,möglichstdie f ürNeuanlagengeltendenUmweltschutzbestimmungeneinzuhalten.DazugehörtauchdievorsorglicheEmissionsbegrenzunggemässArt.11Abs.2USG,d.h.dieEinhaltungderAnlagegrenzwertevonAnh.1NISV.
ImBereichdernichtionisierendenStrahlungkommtdervorsorglichenEmissionsbegrenzungau f grundderbeschränktenSchutzwirkungderImmissionsgrenzwerte(Anh.2NISV )besondereBedeutungzu :
ImBereichdernieder f requentenStrahlungschützendieImmissionsgrenzwertedieMuskelnvorungewollterKontraktionunddieNervenvoreiner f ehlerha f tenAuslösungvonImpulsen;sieberücksichtigendagegennichtall f älligebiologischeWirkungenundepidemiologischbegründetestatistischeHinweiseau f einemöglicheErhöhungdesLeukämierisikosbeiLangzeitbelastungenoberhalbvon0,1−
0,3?T (BUWAL,ErläuternderBerichtzurNISV vom23.Dezember1999,Zi f f .32S.5 f .).Inso f ernbestehteinö f f entlichesInteressedaran,dassauchbestehendeHochspannungsleitungendenAnlagegrenzwertimSinneeinerSicherheitsmargeeinhalten(Urteil1A.184/2003vom9.Juni2004E.4.3in :
URP2004S.606;Pra2005Nr.4S.30;RDAF2005IS.614).
Art.18USGschliesstdieGewährungvonErleichterungennichtaus,schränktsieaberimVergleichzurSanierungbestehenderunveränderterAnlagenstarkein(SCHRADE/WIEST ERN,a.a.O.,Rz.33;WAGNERPFEIFER,a.a.O.S.121oben).DieszeigtauchAbs.2vonArt.18USG,wonachschongewährteErleichterungenganzoderteilweisewiderru f enwerdenkönnen.
3.7.4DieAuslegungderVorinstanzen,wonachderAnlagegrenzwerterstimZeit punktdesErsatzesderCKW −LeitungeingehaltenwerdenmüsseundbisdahinlediglicheinVerschlechterungsverbot(Art.9Abs.1lit.aNISV )gelte, istdahermitArt.18und11Abs.2USGunvereinbar.Sie f ührtauchzuunbe f riedigendenErgebnissen,wiedieBeschwerde f ührerau f gezeigthaben.MassnahmenzurEinhaltungderAnlagegrenzwerte(wiez.B.dieErhöhungvonMasten, ÄnderungendesLeitungstrasseesoderderLeiteranordnungoderdieTeilverkabelung)müssenvonAn f anganindiePlanungeinbezogenwerden.AnsonstenwerdenSachzwängegescha f f en,diespäter(imZeit punktdesErsatzesderzweitenLeitung)kaummehrrückgängiggemachtwerdenkönnen,mitderFolge,dassAusnahmennachZi f f .15Abs.2Anh.1NISVerteiltwerdenmüssen.

3.8GrundsätzlichistdeshalbschonheutedieEinhaltungdesAnlagegrenzwertsanallenOMENau f dergeändertenStreckezuverlangen.AllerdingskönnenErleichterungenerteiltwerden.Diessetzt jedochvoraus(entsprechendZi f f .15Abs.2Anh.1NISV ),dassnichtnurdiePhasenbelegungoptimiertwordenist(lit.a),sonderndassauchalleanderenMassnahmenzurBegrenzungderStrahlung,wieeinandererStandort,eineandereLeiteranordnungdieVerkabelungoderAbschirmungen,dietechnischundbetrieblichmöglichundwirtscha f tlichtragbarsind,getro f f enwordensind(lit.b).
DabeikönnenhöhereAn f orderungenandieAl piq−Leitunggestelltwerden,dievollständigersetztwird,alsandieCKW −
Leitung,diegrundsätzlichBestandesschutzgeniesst.AuchvonderCKW (alsMitinhaberindergemeinsamenAnlage)können jedochüberZi f f .16Anh.1NISV hinausgehendeMassnahmenzurEmissionsbegrenzungverlangtwerden,so f erndiesetechnischundbetrieblichmöglichundwirtscha f tlichzumutbarsind.
Zielmussesseinsicherzustellen,dassspätestensimZeit punktdesErsatzesderCKW −Leitung,d.h.desTotalersatzesderGesamtanlage,dieAnlagegrenzwerteanallenOrtenmitemp f indlicherNutzungeingehaltenwerden.

3.9Ver f ahrensrechtlichhatdieQuali f ikationalsgemeinsameAnlagezurFolge,dassdieCKWzwingendindasPlangenehmigungsver f ahreneinbezogenwerdenmuss(vgl.zuranalogenSituationbeiMobil f unkanlagendieUrteile1C40/2007vom6.November2007E.7.4, in :
URP2008S.354;RDAF2009IS.531;1A.10/2001vom8.April2002E.3.6, in :URP2002S.427;ZBl103/2002S.429;Pra2002Nr.204S.1071).

4.
DieBeschwerde f ührerrügenüberdiesdasFehleneinersachplanerischenGrundlage.DiesverletzeArt.16Abs.5EleG.EsliegekeinAusnahmetatbestandgemässArt.1aderVerordnungvom2.Februar2000überdasPlangenehmigungsver f ahren f ürelektrischeAnlagen(V PeA;SR734.25)vor.DieTatsache,dassbereitseineLeitungbestehe,seikeinGrund f ürdieBe f reiungvonderSachplanp f licht,ansonstensichderAnwendungsbereichvonArt.16Abs.5EleGau f wenigeNeubauvorhabeninbishervölligunberührtenundgänzlichleitungs f reienLandscha f tenreduzierenwürde;damitwürdedieBestimmungihresSinnesentleert.O f f ensichtlichunhaltbarseiauchdieAu f f assung,einSachplanseientbehrlich,wennnureinevonzweiLeitungenersetztwerde.DieBeschwerde f ührerbestreitenimÜbrigendieAussagedesBFE,wonachdiestreitigeLeitungimSachplanÜbertragungsleitungeninderFassungvom6.März2009(SÜL2009)alsTeildesstrategischenNetzesderSchweizverzeichnetsei :
UnterZi f f .3.3.Nr.17(Mettlen−Airolo)undNr.18(Airolo−Lavorgo)seilediglichdiesog.Gotthardleitungau f ge f ührt,dieüberdiebenachbartenGestängederCKWverlau f e.

4.1DasBFEgingimPlangenehmigungsentscheiddavonaus,diezugenehmigendeLeitung, insbesonderedieÜbertragungsleitungMettlen−
Airolo,seiBestandteildesvonderArbeitsgruppeLeitungenundVersorgungssicherheitdesBundes(AGLV S)de f iniertenstrategischenNetzesderSchweiz.DerBundesrathabeimSÜL2009 f estgehalten,dassdieseLeitungohneSÜL−
Ver f ahrenerneuertwerdenkönne.
DasAREkaminseinerStellungnahmevom19.August2010zumErgebnis,dasskeinSachplanver f ahrennötigsei,weilessichumdieSanierungeinerbestehendenAnlagehandle, f ürdienurwenigekleinräumigeAbweichungenvomaktuellenLeitungstrasseenötigseien.DieseAu f f assungwurdevomBAFUgeteilt :
DadieumweltrechtlichenAn f orderungendurchkleinräumigeAnpassungendesTrasseeser f ülltwerdenkönnten,seiesnichtnötiggewesen, imRahmeneinesSachplanver f ahrensgrossräumigeVarianten f üralternativeLeitungskorridorezuevaluieren.

4.2DasBundesverwaltungsgerichtgingdavonaus,dassArt.1aV PeA,dererstwährenddesBeschwerdever f ahrens,am1.September2009, inKra f tgetretensei,au f dievorliegendePlangenehmigungnichtanwendbarsei.DieSachplanp f lichtseidahereinzignachArt.16Abs.5EleGzubeurteilen.UnterBerücksichtigungderEntstehungsgeschichteundderUV P−
P f licht(Art.10aAbs.2USG;Art.1UV PVundZi f f .22.2Anh.UV PV )ergebesich,dassHochspannungsleitungenmiteinerNennspannungvon220kVundhöhergrundsätzlichdieUmwelterheblichbelastenkönnenundsomitdienachArt.16Abs.5EleGer f orderlicheerheblicheBelastungerreichen.Diesgeltenichtnur f ürNeubauten;vielmehrkönneauchderErsatzeinerHochspannungsleitungerheblicheAuswirkungenau f RaumundUmwelthaben,wasgrundsätzlichdieDurch f ührungeinesSachplanver f ahrenser f ordere.AllerdingsmüssevomEr f orderniseinesSachplansabgewichenwerdenkönnen,wenndiesimkonkretenFallausob jektivenGründenalsunzumutbarerscheine.
Vorliegendseizuberücksichtigen,dassnureinevonzweizusammengehörendenLeitungenersetztwerde,weshalbeinneuerStandortentscheidnichtmöglichsei.AngesichtsdessenseiimZusammenhangmitdemErsatzderLeitungnichtvoneinerallzuerheblichenweiterenAuswirkungau f denRaumunddieUmweltauszugehen.DieVorinstanzhabesomitausnahmsweisevomSachplaner f ordernisabweichendür f en.

4.3DiePlangenehmigung f ürVorhaben,diesicherheblichau f RaumundUmweltauswirken,setztgemässArt.16Abs.5EleGgrundsätzlicheinenSachplanvoraus.
DieseBestimmungwirdinArt.1aV PeAwie f olgtkonkretisiert :
1HochspannungsleitungenmiteinerNennspannungvon220kVundhöher(50Hz)könnennurgenehmigtwerden,wennsiezuvorineinemSachplanver f ahren f estgesetztwurden.
2NeueLeitungenkönnenohnevorgängigesSachplanver f ahrengenehmigtwerden,wenn :
a.sienichtlängersindals2Kilometer;
b.keineSchutzgebietenacheidgenössischemundkantonalemRechtberührtwerden;und
c.dieAn f orderungenderVerordnungvom23.Dezember19991überdenSchutzvornichtionisierenderStrahlung(NISV )eingehaltenwerdenkönnen,ohnedasseineAusnahmebewilligungbeanspruchtwerdenmuss.
3Ersatz, ÄnderungundAusbaubestehenderLeitungenkönnenohnevorgängigesSachplanver f ahrengenehmigtwerden,wenn :

a.dieMöglichkeitenzurZusammenlegungmitanderenLeitungenausgeschöp f twurden;
b.diebestehendenMastennichtmehrals50MeterseitlichzurLeitungsachseverschobenwerdenundumnichtmehrals10Metererhöhtwerden;
c.Nutzungskon f likteimbestehendenLeitungskorridorgelöstwerdenkönnen;
d.Kon f likteinSchutzgebietennacheidgenössischemundkantonalemRechtdurchErsatzmassnahmenausgeglichenwerdenkönnen;und
e.dieAn f orderungenderNISVeingehaltenwerdenkönnen,ohnedasseineAusnahmebewilligungbeanspruchtwerdenmuss.
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4DasBundesamt f ürEnergie(Bundesamt)entscheidetnachRücksprachemitdenzuständigenFachstellendesBundesundderbetro f f enenKantonedarüber,obeinSachplanver f ahrendurchge f ührtwerdenmuss.
DieseKriterienentsprechenden jenigen,dieimSÜL2009(Zi f f .3.2.3.3)zurSachplanp f licht f estgehaltensind.DiesewurdenvonderArbeitsgruppeLeitungenundVersorgungssicherheit(LV S)inihremSchlussberichtvom28.Februar2007emp f ohlen,umraschunde f f izientüberdieNotwendigkeiteinesSachplanver f ahrensentscheidenzukönnen(′′SÜL−
Check′′;vgl.BFE,ErläuternderBerichtzumSachplanÜbertragungsleitungenvom13.Februar2009Zi f f .2.2).Inso f ernerscheinteszulässig,sichbeiderAuslegungvonArt.16Abs.5EleGandeninArt.1aPeAgenanntenKriterienzuorientieren,auchwenndieBestimmungübergangsrechtlichnochnichtanwendbarist.
4.3.1Zunächstistklarzustellen,dassnurdie(mit220−kV betriebene)LeitungMettlen−AiroloimSÜL2009alsTeildesstrategischenÜbertragungsnetzesderSchweiz(unterNr.17)au f ge f ührtist.DieseLeitungbe f indetsichau f derFreileitungGöschenen−
MettlenderCKW (vgl.ErgänzungenzumUV B,NichtionisierendeStrahlungundLärm,Abb.3−1bis3−3)mitAusnahmedeskurzenTeilstücks,au f demdieAl piqunddieCKWihreTrasseesgetauschthaben(abMastNr.9535bisMettlen;vgl.ErgänzungenUV B,a.a.O.,Abb.3−
4).
Diesspielt jedoch f ürdieFragederSachplanp f lichtkeineRolle : Einerseitsistanerkannt,dassdieHochspannungsleitungAmsteg−
MettlenderAl piqimschweizerischenVerbundsystemeinenwichtigenBestandteilderNord−Süd−Achsedarstellt.AndererseitsbedeutetdieAu f nahmeinsstrategischeNetzlediglich,dassdieNotwendigkeiteinerelektrischenHochspannungsverbindungzwischenzweiPunktenalsgegebenvorausgesetztwird;dagegenlegtdasstrategischeNetznicht f est,woundwie(alsFreileitungoderKabelanlage)ausraumplanerischerSichtdieneueVerbindungverlau f ensoll(vgl.SÜL2009Zi f f .3.2.3).Inso f ernist f ür jedesErsatz−, Änderungs−
oderAusbaupro jektimEinzel f allzuprü f en,obeinSachplaner f orderlichist(vgl.SÜL2009Zi f f .3.2.3.3S.10).
4.3.2DerUmstand,dassnureinevonzweibestehendenLeitungenersetztwird,sprichtgrundsätzlichnichtgegen,sondern f üreineSachplanp f licht.Sindmittel f ristignichteine,sondernzweiLeitungenzuersetzen,erscheintesumsonotwendiger,AlternativenzumbestehendenLeitungskorridorzuprü f en,umall f älligelandscha f tsschonendereundumweltrechtlichbessereVariantenzu f inden.
DazugehörtauchdiePrü f ung,obdiebisherparallelenLeitungenkün f tigau f einemTragwerkoderineinerKabelanlagezusammenge f asstwerdensollen :
Zi f f .3.2.2desSÜLnenntalsZiel f ürdasGesamtnetz,eineBündelungderLeitungenuntereinanderundmitanderenIn f rastrukturanlagenanzustreben.DemgemässverlangtArt.1aAbs.3lit.aV PeAalsVoraussetzung f ürdenVerzichtau f einenSachplan,dassdieMöglichkeitenzurZusammenlegungmitanderenLeitungenausgeschöp f twurden.
GemässUV B(Zi f f .3.8.2)wurdevorliegendau f eineLeitungsbündelungverzichtet,einerseitsausGründenderVersorgungssicherheit,andererseitsweildieMastkonstruktionsehrmassivaus f allenundausoptischerSichteinenerheblichenEingri f f bedeutenwürde.Eserscheint f raglich,obletzteresArgumentheutenochgrei f enwürde,nachdemwesentlichschlankereKompaktleitungenver f ügbarsind(wiez.B.HEINRICHBRAKELMANN/KLAUSFRÖHLICH/HANSB.PÜT T GEN, In f rastructuresdetransportd′nergielectriquehautetensiondansleCantonduValais,LignehautetensionChamoson−
Chippis,RapportCollged′Expertsvom14.April2011S.43).Jeden f allsabermusseineZusammenlegungderAl piq−
undderCKW −LeitungindenTeilabschnittengeprü f twerden,dieverkabeltwerdensollen,ansonstendieVerkabelungkaumzueinerVerbesserungderLandscha f tssituation f ührenwürde.
4.3.3DieMastensollendurchschnittlichum12merhöhtwerden(vgl.UV BZi f f .3.6und5.8.4),d.h.ummehrals10m(Art.1aAbs.3lit.bV PeA).
4.3.4EinweiteresKriteriumistgemässArt.1aAbs.3lit.eV PeA,obdieAn f orderungenderNISVeingehaltenwerdenkönnen,ohnedasseineAusnahmebewilligungbeanspruchtwerdenmuss.ImAbschnittabMastNr.9535(derauchvondenVorinstanzenalsneueAnlagequali f iziertwurde),wurdenAusnahmen f ürvierOMENerteilt(vgl.PlangenehmigungDisp.−
Zi f f .4).ObdieAnlagegrenzwerteau f denübrigenAbschnitteneingehaltenwerdenkönnen(durchVerkabelung)oderobErleichterungenerteiltwerdenmüssen,stehtderzeitnochnicht f est.
4.3.5Schliesslichverläu f teinGrossteilderSanierungsstreckedurchdasBLNGebietNr.1606.Auchdiessprichtgrundsätzlich f üreineSachplanp f licht.
4.3.6UnterBerücksichtigungallerdieserKriterienwäredieSachplanp f licht f ürdenSanierungsabschnittindenKantonenSchwyzundLuzernansichzube jahengewesen.

4.4Fraglichistallerdings,obesSinnmachtundzumutbarist,nachträglicheinenSachplan f ürdasvorliegendePlangenehmigungsver f ahrenzuverlangen.DagegensprichtnichtnurdielangeDauerdesVer f ahrens,sondernauchdieTatsache,dassgewisseTeilabschnittebereitsrechtskrä f tigbewilligtwordensind(MastNr.9494bis9527;MastNr.9539−
9546).DerAbschnittLauerz(9476bis9493)istzwarnochnichtrechtskrä f tigbewilligt;dasBundesverwaltungsgerichthatihn jedochzurPrü f ungderVerkabelungandasBFEzurückgewiesen,ohneeineSachplangrundlagezuverlangen.
UnterdiesenUmständenistderLeitungskorridorimWesentlichenvorgegeben,weshalbesunverhältnismässigerschiene, im jetzigenVer f ahrensstadiumnochdieErarbeitungeinesSachplanszuverlangen.DerVerzichtau f einenSachplansetztallerdingsvoraus,dassdienotwendigenAbklärungen−
insbesondereauchzueinerkün f tigenZusammenlegungmitderCKW −Leitung−imPlangenehmigungsver f ahrenvorgenommenwerden.Esmusssomitschonheutegeprü f twerden,obdiepro jektierteFreileitungbzw.Kabelanlagekün f tigauchdieLeitungssträngederCKW −
Leitungum f assensoll;gegebenen f allsmusssiebereitsheuteausreichenddimensioniertwerden.Zudemmusssichergestelltwerden,dassdiegesamteAnlagekün f tig(nacheinemErsatzderCKW −
Leitung)denAnlagegrenzwerteinhaltenkann(vgl.oben,E.3.7).

5.
NachdemGesagtenistdieBeschwerdegutzuheissenundderange f ochteneEntscheidau f zuheben,soweitersichau f dieBeschwerdeimVer f ahrenA−
543/2009bezieht.DieSacheistzuneuerBeurteilungimSinnederErwägungenandasBFEzurückzuweisen.ImKostenpunkter f olgteineRückweisungandasBundesverwaltungsgericht.
DieBeschwerde f ührerhabenimVer f ahrenvordemBFEParteistellungundhabensomitdieMöglichkeitzurÄusserungundzurAntragstellung.Eserübrigtsichdaher, überihreübrigen f ormellenRügenzuentscheiden.
BeidiesemAusgangdesVer f ahrenswirddieAl piqkosten−undentschädigungsp f lichtig.BeimKostenentscheidsindauchdieMehrkostenzuberücksichtigen,diedurchdenverspätetenAntragderAl piqzumGesuchumau f schiebendeWirkungentstandensind.

DemnacherkenntdasBundesgericht :

1.
InGutheissungderBeschwerdewerdenDisp.−Zi f f .3,6,7und8desEntscheidsdesBundesverwaltungsgerichts,AbteilungI,vom8.März2011au f gehoben,soweitsiedieBeschwerdeA−
543/2009derEin f achenGesellscha f tGebrüderX .________betre f f en.DieSachewirdinsoweitzuneuerBeurteilungimSinnederErwägungenandasBFEzurückgewiesen.

2.
DieGerichtskostenvonFr.4′000.−−werdenderAl piqNetzAGGösgenau f erlegt.

3.
DieSachewirdzurNeuverlegungderKostendesvorangegangenenVer f ahrensandasBundesverwaltungsgericht,AbteilungI,zurückgewiesen.

4.
DieAl piqNetzAGGösgenhatdieBeschwerde f ührer f ürdasbundesgerichtlicheVer f ahrenmitinsgesamtFr.8′000.−
−zuentschädigen.

5.
DiesesUrteilwirddenParteien,demBundesverwaltungsgericht,AbteilungI,unddenBundesämtern f ürEnergieund f ürUmweltschri f tlichmitgeteilt.
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Lausanne,15.November2011

ImNamenderI.ö f f entlich− rechtlichenAbteilung
desSchweizerischenBundesgerichts

DerPräsident : Fon jallaz

DieGerichtsschreiberin : Gerber


